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§ 112b 00. GDG 2002

046. GDG 2002 - O6. Gemeinde-Dienstrechts- und Gehaltsgesetz 2002

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.08.2025

1. (1)Bediensteten, die zumindest zwei Jahre ununterbrochen im Dienst der Gemeinde (des Gemeindeverbands)
gestanden sind und die das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, kann auf Antrag und nach MaRgabe der
folgenden Bestimmungen die Bildung eines Zeitwertkontos genehmigt werden, sofern nicht dienstliche Grinde
entgegenstehen. Wahrend der Rahmenzeit einer Freistellung gegen Kirzung der Bezlge, einer (vorlaufigen)
Suspendierung oder einer Altersteilzeit nach den Bestimmungen des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 ist
die Genehmigung ausgeschlossen. (Anm: LGBI.Nr. 100/2011)

2. (2)In der Ansparphase reduziert sich der Bezugsanspruch nach8 165 Abs. 1 und 4 unter Ausschluss der
Kinderbeihilfe je nach Antrag um 2 bis 25 ganze Prozentpunkte, wobei eine Anderung des ProzentausmaRes
sowie eine ganzliche Aussetzung auf einen bis spatestens 31. Oktober einlangenden Antrag ab dem folgenden
Kalenderjahr durchzufiihren ist. Bei Vorliegen schwerwiegender persdnlicher Griinde kdnnen die
Zeitwertkontobeitrage auf Ansuchen auch mit dem auf den Antrag folgenden Kalendermonat ausgesetzt werden.
Fur die Dauer eines Beschaftigungsausmalies bis zu einem Viertel einer Vollzeitbeschaftigung werden die
Zeitwertkontobeitrage ausgesetzt. Allfallige Nebengeblhren stehen wahrend der Ansparphase ungekuirzt zu. Die
Wochendienstzeit bleibt fir die bzw. den Bediensteten in der Ansparphase ihrer oder seiner dienst- und
besoldungsrechtlichen Stellung entsprechend unverandert. (Anm: LGBI.Nr. 76/2021)

3. (2a)Entfallen (Anm: LGBI.Nr. 76/2021)

4. (2b)Vertragsbedienstete, die gleichzeitig mit Genehmigung des Zeitwertkontos auf die Zuerkennung der
Jubildumszuwendung nach 8 208 Abs. 6 verzichten und nicht der Pensionskasse beigetreten sind, konnen neben
der Erbringung von eigenen Bezugsanteilen nach Abs. 2 mittels Ansuchen, auf das Abs. 2 sinngemal} anzuwenden
ist, verlangen, dass der Dienstgeber Beitrage, die der Hohe nach den Dienstgeberbeitragen der
Pensionskassenregelung fur Vertragsbedienstete entsprechen, in ihr Zeitwertkonto einbringt. Die Entscheidung
zum Beitritt zur Pensionskasse oder zum Zeitwertkonto mit Dienstgeberbeitragen erfolgt einmal und ist
endgultig. Bemessungsgrundlage fur die Dienstgeberbeitrage ist der gemald Abs. 2 reduzierte Bezugsanspruch.
Die Dienstgeberbeitrage enden mit dem Ende der Ansparphase. (Anm: LGBI.Nr. 121/2014, 76/2021)

5. (3)Die in der Ansparphase nicht zustehenden Bezugsanteile nach Abs. 2 oder 2b sind fur jedes Kalenderjahr in
Bezugswerte umzurechnen, die auf zwei Dezimalstellen zu lauten haben. Ein Bezugswert betragt ein Prozent des
im Kalendermonat der Zufiihrung auf das Zeitwertkonto geltenden Gehalts der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V.
Das Ergebnis ist gemeinsam mit den angesparten Bezugswerten der vergangenen Jahre jahrlich mit dem Faktor
1,0075 zu vervielfachen, auf zwei Dezimalstellen zu runden und auf dem vom Dienstgeber bzw. von der
Dienstbehorde zu fuhrenden Zeitwertkonto gutzuschreiben. Am Ende der Ansparphase (Abs. 4) sind die
gesamten festgestellten Bezugswerte mit einem Prozent des im Zeitpunkt des letzten Monats der Dienstleistung
geltenden Gehalts der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V zu multiplizieren (Gesamtguthaben). (Anm: LGBI.Nr.
100/2011,121/2014, 76/2021)

6. (4)Der bzw. dem Bediensteten ist auf Antrag eine Freistellung oder eine Teilzeitbeschaftigung mit reduzierter
Wochendienstzeit, wobei das Stundenausmal der bzw. des Vertragsbediensteten mit dem Dienstgeber zu
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vereinbaren ist bzw. das Stundenausmald der Beamtin bzw. des Beamten von der Dienstbehdrde unter
Bertcksichtigung sowohl dienstlicher als auch persénlicher Interessen festzusetzen ist, jeweils unter aliquoter
Auszahlung des Gesamtguthabens zu gewahren (Konsumationsphase). Der Antrag ist spatestens sechs Monate
(Einlangen) vor dem beabsichtigten Beginn zu stellen, hat Angaben tber den Beginn der Freistellung oder der
Teilzeitbeschaftigung, das gewlinschte Ausmal’ der Ausgleichswochenstunden sowie bei Vertragsbediensteten
das Ansuchen um einvernehmliche Auflésung des Dienstverhaltnisses oder bei Beamtinnen bzw. Beamten eine
Erklarung im Sinn des § 112 Abs. 3 zum Endzeitpunkt der Konsumationsphase zu enthalten. Die Ansparphase
endet dabei mit dem dritten dem beantragten Beginn der Konsumationsphase vorangehenden Kalendermonat.
Ausgleichswochenstunden sind jene Wochenstunden wahrend der Konsumationsphase, fir die der Konsum von
Zeitwertkontoguthaben beantragt wird. Sie mlissen bei einer Freistellung mindestens 15 und durfen héchstens
40 Wochenstunden betragen. Bei einer Teilzeitbeschaftigung missen sie gemeinsam mit den tatsachlich zu
leistenden Wochenstunden mindestens 15 und dirfen nicht mehr als insgesamt 40 Wochenstunden betragen.
Dem Ansuchen auf Konsumation kann auch ohne gleichzeitiges Ansuchen der oder des Vertragsbediensteten um
einvernehmliche Aufldsung des Dienstverhaltnisses zum Endzeitpunkt oder ohne gleichzeitige Erklarung der
Beamtin oder des Beamten im Sinn des § 112 Abs. 3 zugestimmt werden, wenn der Konsumation keine
dienstlichen Interessen entgegenstehen. Wenn keine dienstlichen Interessen entgegenstehen, kann auch einer
teilweisen Konsumation des Gesamtguthabens mit anschlieBender Fortsetzung der Ansparphase zugestimmt
werden. Antrage, die nicht spatestens sechs Monate vor dem beabsichtigten Beginn der Malinahme einlangen,
kénnen nur aus besonders bertcksichtigungswirdigen Griinden genehmigt werden. (Anm: LGBI.Nr. 100/2011,
121/2014)

7. (5)Die Anzahl der Kalendermonate der Konsumationsphase ergibt sich zunachst durch Vervielfachung des
Gesamtguthabens mit der Zahl 12 und anschlieBende Division durch den auf eine Wochenstunde entfallenden
Monatsbezug (Monatsbezug durch Ausmal3 der Wochenstunden) der bzw. des Bediensteten im letzten Monat vor
Beginn der Konsumationsphase, durch die Zahl 14 und durch die Anzahl der Ausgleichswochenstunden. Der
verbleibende Bruchteil eines Monats ist mit 30 zu vervielfachen und das Ergebnis auf ganze Tage aufzurunden.
Diese Tage verlangern die Dauer der Konsumationsphase und sind dieser voranzustellen.

8. (6)Wahrend der Freistellung hat die bzw. der Bedienstete Anspruch auf jenen Teil des bisherigen Monatsbezugs
gemall § 165 Abs. 1 und 4, der der Anzahl der Ausgleichswochenstunden entspricht. Wahrend der
Teilzeitbeschaftigung nach Abs. 4 hat die bzw. der Bedienstete Anspruch auf eine Zeitwertzulage, deren Ausmaf3
sich durch Multiplikation des auf eine Wochenstunde entfallenden jeweiligen Monatsbezugs mit der Anzahl der
Ausgleichswochenstunden multipliziert mit 4,33 ergibt. Die Zeitwertzulage gilt als Teil des Monatsbezugs gemaf}
§ 165 Abs. 1 und 4. Pauschalierte Nebengebihren sind wahrend der Freistellung einzustellen und im Fall der
Teilzeitbeschaftigung nach Abs. 4 entsprechend der Bestimmung des § 194 anzupassen.

9. (7)Die Freistellung und die Teilzeitbeschaftigung nach Abs. 4 sind abgesehen vom Fall des Abs. 4 vorletzter Satz
ungeteilt zu verbrauchen. Die bzw. der Bedienstete darf wahrend der Konsumationsphase gar nicht (Freistellung)
oder nur im AusmaR der Teilzeitbeschaftigung nach Abs. 4 zur Dienstleistung herangezogen werden. § 109 bleibt
unberthrt. Im Fall einer Dienstverhinderung nach & 181 Abs. 1 stehen die Anspriche auf die Leistungen aus dem
Zeitwertkontoguthaben nach Abs. 6 unbefristet zu, 8 181 Abs. 3 sowie 5 bis 7 sind nicht anzuwenden. Anspriche
aus Zeitwertkontoguthaben sind nicht nach § 174 zu kirzen. Fallen in ein Kalenderjahr Zeiten einer Freistellung,
gebuhrt ein in diesem Kalenderjahr anfallender Erholungsurlaub nur in dem Ausmal3, das der Zeit der
Dienstleistung in diesem Kalenderjahr entspricht. Im Fall der Teilzeitbeschaftigung gelten 8 114 Abs. 4und § 115
Abs. 3 nach Mal3gabe des sich aus Abs. 4 ergebenden Beschaftigungsausmalies. Eine allfallige Abfertigung nach
§ 205 bemisst sich nach dem Beschaftigungsausmald im Monat vor Beginn der Freistellung oder
Teilzeitbeschaftigung nach Abs. 4. Die Dauer einer Freistellung ist bei der Bemessung der Abfertigung nach 8 205
nicht zu bertcksichtigen. (Anm: LGBI.Nr. 100/2011)

10. (8)Das Gesamtguthaben ist auszubezahlen,
1. 1.wenn eine Konsumation aus einem der folgenden Grunde voraussichtlich dauerhaft (bis zum Erreichen
des Regelpensionsantrittsalters) nicht moglich ist:
1. a)Karenzurlaub oder eine Karenz oder
2. b)AuBerdienststellung oder
3. c)ganzliche Dienstfreistellung oder
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4. d)Beendigung des Dienstverhiltnisses ohne gleichzeitige Ubernahme in ein éffentlich-rechtliches
Dienstverhaltnis zur jeweiligen Gemeinde (Gemeindeverband) sowie Versetzung oder Ubertritt in den
Ruhestand oder

2. 2.auf Ansuchen der bzw. des Vertragsbediensteten und mit Zustimmung des Dienstgebers, wenn ein Antrag
auf Abschluss einer Altersteilzeitvereinbarung nach den Bestimmungen des AIVG vorliegt und samtliche
Voraussetzungen fir eine solche vorliegen oder

3. 3.wenn dies die Dienstbehérde auf Antrag der Beamtin bzw. des Beamten aus schwerwiegenden
personlichen oder dienstlichen Griinden genehmigt oder

4. 4.mit Ablauf des Monats, in dem das 65. Lebensjahr vollendet wurde, es sei denn, die Dienstbehdrde schiebt
den Ubertritt in den Ruhestand tber das 65. Lebensjahr auf.

11. (9)Endet das Dienstverhéltnis oder erfolgt eine Versetzung oder ein Ubertritt in den Ruhestand wiahrend der
Konsumationsphase, so ist der auf die noch nicht verbrauchten Monate und Tage der Konsumationsphase
entfallende und auf zwei Dezimalstellen zu rundende Teil des Gesamtguthabens auszubezahlen. Eine allfallige
Abfertigung nach 8 206 bemisst sich nach dem Beschaftigungsausmal im Monat vor Beginn der
Konsumationsphase. Die Dauer der Freistellung ist bei der Bemessung der Abfertigung nicht zu berutcksichtigen.

12. (10)Wird das (offene) Gesamtguthaben nach Abs. 8 oder 9 an eine Beamtin bzw. einen Beamten ausbezahlt, so ist
dieses den Beitragsgrundlagen fur die Ruhebezugsbemessung und die Kranken- und Unfallfiirsorge der letzten
maximal neun Jahre zuzuschreiben, die den jeweils nicht nach Abs. 2 geklrzten Bemessungsgrundlagen flr den
Pensionsbeitrag entsprechen (8 22 06. LGG bzw. 8 40 O6. GG 2001). Die darauf entfallenden Pensions- und
Krankenflrsorgebeitrage werden durch Abzug vom (offenen) Gesamtguthaben eingehoben.

13. (11)Abweichend von Abs. 8, 9 und 10 kénnen Bedienstete im zeitlichen Zusammenhang mit dem Ubertritt oder
der Versetzung in den Ruhestand auch beantragen, das Gesamtguthaben als Einmalzahlung in die Pensionskasse
zu Uberfihren. (Anm: LGBI.Nr. 121/2014)

(Anm: LGBI.Nr. 37/2010)

In Kraft seit 01.08.2021 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=76/2021&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=121/2014&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=76/2021&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_gdg_2002/paragraf/206
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_gdg_2002/paragraf/22
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_gdg_2002/paragraf/40
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=121/2014&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=37/2010&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=37/2010&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 112b Oö. GDG 2002
	Oö. GDG 2002 - Oö. Gemeinde-Dienstrechts- und Gehaltsgesetz 2002


